
Von Kristina Simons

Viele Menschen wollen auch 
über den Tod hinaus etwas Gu-
tes tun und berücksichtigen 
eine gemeinnützige Organisa-
tion in ihrem Testament. Die 
einen wollen das, was sie sich 
erarbeitet haben, sinnstiftend 
weitergeben. Andere wollen et-
was zurückgeben, etwa weil sie 
selbst besonders privilegiert 
aufgewachsen sind oder weil sie 
es in ihrer Kindheit schwer hat-
ten und vielleicht Hilfe erfahren 
haben. Manche haben auch ein-
fach in einem Fernseh- oder Zei-
tungsbericht etwas über notlei-
dende Menschen oder gequälte 
Tiere erfahren, das sie sehr be-
wegt hat. „Es geht eigentlich im-
mer darum, etwas Gutes zu tun 
und die eigenen Werte weiter-
zugeben“, sagt Milena Feingold, 
Leiterin der Öffentlichkeitsar-
beit beim Deutschen Kinder-
hilfswerk (DKHW).

Wichtig zu wissen ist: Wer 
selbst bestimmen will, was mit 
dem eigenen Nachlass gesche-
hen soll, benötigt unbedingt ein 
Testament. Daran erinnert auch 
der alljährliche Internationale 
Tag des Testaments am 13. Sep-
tember. In vielen Fällen reicht 
es, es selbst handschriftlich zu 
verfassen. Gerade in komplizier-

teren Fällen kann es allerdings 
ratsam sein, eine Notarin oder 
einen Anwalt für Erbrecht damit 
zu beauftragen. „Das hängt zum 
Beispiel von der Höhe des Ver-
mögens ab oder auch davon, ob 
Immobilien im Spiel sind“, sagt 
Feingold.

Nicht nur die Bereitschaft zu 
Testamentsspenden steige seit 
einiger Zeit. „Auch die Kom-
munikation dazu ist heute kla-
rer als noch vor 10 oder 15 Jah-
ren.“ Das liege sicherlich daran, 
dass die Organisationen selbst 
offener das Thema ansprechen. 
„Doch auch diejenigen, die sich 
mit ihrem Testament befassen, 
gehen  das Thema heute offen-

siver an, mehr mit einem ge-
sunden Pragmatismus.“ Tes-
tamentsspenden seien mitt-
lerweile ein fester Pfeiler ihrer 
Arbeit – allerdings mit starken 
Schwankungen, so Feingold. 
„Im Jahr 2023 machten Nach-

lässe etwa 20 Prozent der Ein-
nahmen des DKHW aus. Das ent-
spricht insgesamt mehr 2 Mil-
lionen Euro. Im Jahr davor war 
es dagegen rund 1 Prozent.“ Da 
Spenden an gemeinnützige Or-
ganisationen von der Erbschaft-
steuer befreit sind, kommen sie 
fast komplett dem jeweiligen 
gemeinnützigen Zweck zugute. 
Nur ein geringer Teil geht für die 
Verwaltung ab. Bei der Höhe der 
einzelnen Testamentsspende sei 
die Bandbreite groß. „Vielen ist 
gar nicht klar, dass selbst klei-
nere Beträge viel bewirken kön-
nen. Auch 500 oder 1.000 Euro 
unterstützen uns in unserem 
Engagement für Kinder.“

Oft sind die Testamentsspen-
derinnen und -spender Men-
schen ohne Angehörige. Aber 
nicht nur. Häufig werden so-
wohl die Hinterbliebenen als 
auch eine oder mehrere gemein-
nützige Organisation(en) be-
dacht, sagt Feingold. „Das DKHW 
ist regelmäßig Teil einer Erben-
gemeinschaft, zu der weitere Or-
ganisationen gehören.“ In je-
dem Fall erhalten die direkten 
Angehörigen einen Pflichtteil. 

Es gibt unterschiedliche Mög-
lichkeiten einer Testaments-
spende. Die häufigsten sind 
Erbschaft und Vermächtnis. 
Werden Personen oder gemein-
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nützige Organisationen als Er-
ben bestimmt, treten diese au-
tomatisch die Rechtsnachfolge 
an, übernehmen also auch Ver-
bindlichkeiten oder Schulden. 
Soll nur ein festgelegter Geldbe-
trag, eine Immobilie oder etwas 
anderes an eine bestimmte Per-
son oder Organisation gehen, 
ohne dass diese in die Rechts-
nachfolge tritt, handelt es sich 
um ein Vermächtnis. Die Erben 
sind verpflichtet, das Vermächt-
nis herauszugeben. Sowohl Erbe 
als auch Vermächtnis können an 
bestimmte Bedingungen ge-
knüpft werden. Für die bedach-
ten Organisationen ist es hilf-
reich, wenn sie frühzeitig über 
die beabsichtigte Zuwendung 
informiert werden, um die Wün-
sche erfüllen zu können.

Wer Vermögen oder einen 
Teil davon einer gemeinnützi-
gen Organisation hinterlassen 
will, tut sich womöglich schwer 
damit, unter der großen An-
zahl die richtige für sich zu fin-
den. Dann kann es helfen, das 
eigene Leben Revue passieren 
zu lassen. Was hat mich beson-
ders geprägt, welche Momente 
waren besonders schwierig, was 
hat mir geholfen? Der zweite 
Schritt ist, bei den infrage kom-
menden Organisationen Infor-
mationen einzuholen. „In den 
meisten Fällen rufen die po-
tenziellen Erblasserinnen und 
Erblasser zunächst bei uns an“, 
berichtet Feingold. „Sie wol-
len zum Beispiel wissen, wie 
eine Testamentsspende funk-
tioniert, wie man ein entspre-

chendes Testament schreibt, 
was es bei Geld- oder Immobi-
lienspenden zu berücksichti-
gen gilt.“ Das Team des DKHW 
gibt ihnen dann erste Informa-
tionen. „Beraten dürfen wir sie 
nicht, das darf nur ein Notar. Wir 
vermitteln ihnen aber bei Inter-
esse den Kontakt zu einem No-
tar, mit dem wir seit Jahren zu-
sammenarbeiten.“ Bei kompli-
zierten Fällen vermittelt das 
DKHW auch einen Erbrechts-
anwalt oder eine Nachlassver-
walterin. „Auch hier verfügen 
wir über jahrelange Kontakte, 
die zu einem verminderten Ho-
norarsatz beraten.“ Die Nach-
lassverwalterin trete zwar erst 
nach dem Tod in Aktion, aber es 
könne sinnvoll sein, sie schon zu 
Lebzeiten mit an Bord zu holen.

Im Alter geht der Blick oft zurück, man zieht Bilanz. Doch es lohnt auch, über sich selbst hinauszugehen, 
nach vorne zu schauen   Foto: Gemma Ferrando/Westend61/picture alliance

Mithilfe eines Testaments kann man seine ideellen Werte über 
das eigene Ende hinaus fördern. Dabei gilt es, einige Formalien 
zu beachten. Auch auf gute Kommunikation kommt es an
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Gotteshäuser werden immer seltener im traditionellen Sinne genutzt. Viele Gemeinden in Deutschland geben sie auf. 
Das Interesse, die Kirchengebäude dann um- oder querzunutzen, ist groß. Dabei geht es auch um Würde

Das Leben danach
Von Cordula Rode

Den Möglichkeiten sind so gut 
wie keine Grenzen gesetzt. In 
Mönchengladbach etwa ist die 
Pfarrkirche St. Peter zur „Kletter-
kirche“ umgewidmet worden, 
aus der Kirche St. Sebastian in 
Münster wurde eine Kita, und 
die Gerhard-Uhlhorn-Kirche in 
Hannover ist nun ein Studenten-
wohnheim. Bei solchen Umnut-
zungen oft alter und ortsprägen-
der Gebäude hat nicht selten der 
Denkmalschutz ein Wort mitzu-
reden: Dann liegt der Fokus auf 
dem räumlichen Erhalt des Kir-
chengebäudes, egal was daraus 
wird, auch bis hin zur Moschee 
oder Synagoge. Kirchlichen Or-
ganisatoren und Gemeindemit-
gliedern geht es um mehr: die 
Würde des Gebäudes, das sie ei-
nerseits abgeben, das anderer-

seits ein neues Leben danach 
antritt.

Die Auseinandersetzung um 
diesen Wandel steht immer häu-
figer an. Seit 1990 sind Schät-
zungen zufolge bereits 1.200 
Kirchen aufgegeben und ent-
weiht worden, 278 davon abge-
rissen, wie aus einem gemeinsa-
men Positionspapier der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) und des katholischen Ver-
bands der Diözesen Deutsch-
lands (VDD) hervorgeht. Die 
Gründe hierfür: kontinuierli-
cher Rückgang der kirchlichen 
Mitgliederzahlen aufgrund 
fortschreitender Säkularisie-
rung der Gesellschaft, wach-
sende Unzufriedenheit an den 
vermittelten Werten und ein ge-
nereller Zweifel an der Institu-
tion Kirche. So werden immer 
mehr Kirchengebäude hinsicht-

lich der traditionellen Nutzung 
überflüssig und sind für die Ge-
meinden finanziell nicht mehr 
tragbar.

Ein Abriss kommt nur selten 
in Frage – er zerstört nicht nur 
kulturelle Ressourcen, sondern 
auch unersetzliche Zeugen der 
christlichen Geschichte. „Kir-
chen schaffen durch ihre äu-
ßere und innere Architektur 
die Gegenwelten zu unseren 
Alltagsräumen und zu unse-
rem Alltagserleben“, so die Stif-
tung zur Bewahrung kirchlicher 
Baudenkmäler in Deutschland. 
Sie seien keine toten Steine oder 
starre Denkmäler, sondern le-
bendige Räume der Gemein-
schaft, die über Generationen 
hinweg Verbindungen schaf-
fen. Viele der älteren Gebäude 
stehen unter Denkmalschutz. 
Doch auch die Gotteshäuser 

der Nachkriegszeit sind nicht 
nur aus ideellen Gründen schüt-
zenswert. Das Projekt „Baukul-
tur Nordrhein-Westfalen und 
Partner“, das sich dem Erhalt 
von Kirchengebäuden widmet, 
weist darauf hin, dass auch viele 
Nachkriegsbauten hohe archi-
tektonische Qualitäten aufwei-
sen. Wie also kann die Umnut-
zung eines Kirchengebäudes 
aussehen?

Es gibt unter den vielen We-
gen der Umnutzung auch we-
niger radikale wie die oben ge-
nannten. Einige ermöglichen 
auch weiterhin eine Nutzung 
der Kirchengebäude für Gottes-
dienste. Die Evangelische Kirche 
in Mitteldeutschland rief 2014 
in Thüringen gemeinsam mit 
der Initiative „Aufgabe – Abgabe 
– Wandel“ ein Projekt ins Leben, 
dessen Ziel die „Quernutzung“ 

ist, die die Gleichzeitigkeit von 
Liturgie und gemeinschaftli-
chen Bedürfnissen anstrebt. Aus 
einem offenen Ideenaufruf gin-
gen sieben Modellprojekte mit 
ganz unterschiedlichen Hin-
tergründen hervor, die seitdem 
begleitet werden. Das Spektrum 

reicht von der Bienen-Garten-
Kirche in Roldisleben über das 
soziokulturelle Zentrum in der 
Martinskirche in Apolda bis hin 
zu Her(r)bergskirchen, die Gäs-
ten Unterkünfte bieten.

Die DFG-Forschungsgruppe 
„Sakralraumtransformation – 
Funktion und Nutzung religiö-
ser Orte in Deutschland“, wid-
met sich den sich gegenwärtig 
beschleunigenden Transforma-
tionsprozessen rund um kirch-
liche Gebäude. Federführend ist 
die Universität Leipzig, betei-
ligt sind die Universitäten Köln, 
Leipzig, Regensburg und Wup-
pertal. Sie beschäftigt sich mit 
den Rahmenbedingungen und 
Hintergründen der Kirchenum-
nutzung. Ein großes Problem 
sei, wie die Kunsthistorikerin 
Manuela Klauser in einem In-
terview erläuterte, dass die Ge-
meinden oftmals damit über-
fordert seien, neue Konzepte 
zu finden. Sinnvoll sei ein Mas-
terplan nach belgischem Vor-
bild, wo Kommunen und Kir-
chen gemeinsam nach neuen 
Verwendungen für nicht mehr 
benötigte kirchliche Immobi-
lien suchen.

Einen ganz besonderen Weg 
hat die katholische Pfarrge-
meinde St. Donatus in Aachen-
Brand gewählt. Die 1969 erbaute 
Erlöserkirche, die neben der be-
reits bestehenden Pfarrkirche 
„Brander Dom“ aufgrund der da-
mals stetig wachsenden Zahl an 

Gemeindemitgliedern benötigt 
wurde, erlebte dasselbe Schick-
sal wie viele andere Kirchen und 
wurde Anfang der 2000er Jahre 
aufgrund der inzwischen stark 
geschrumpften Gemeinde über-
flüssig. Da klar war, dass die Ge-
meinde die Kosten für den Er-
halt nicht würde tragen kön-
nen, beschlossen Gemeinderat 
und Kirchenvorstand, eine neue 
und würdevolle Möglichkeit der 
Nutzung zu finden. Die Überle-
gungen waren erfolgreich – 2015 
begannen die Umbauarbeiten 
zu einem Columbarium, einer 
Urnenbegräbnisstätte, die 2016 
eingesegnet wurde.

Das ursprünglich eher sach-
lich gehaltene Ambiente des 
Nachkriegsgebäudes mit Back-
stein und Beton wurde durch 
die Farbgebung in Gold und 
Schwarz aufgewertet. Obwohl 
das Gebäude weiterhin der ka-
tholischen Gemeinde gehört, 
sind hier überkonfessionelle Be-
gräbnisse möglich. „Inzwischen 
trägt sich das Columbarium fi-
nanziell ganz allein“, erzählt Lei-
terin Jutta Borkens, die im Team 
mit einer weiteren Verwaltungs-
kraft und der Trauerseelsorge-
rin Nicola Terstappen arbeitet. 
Sie war von Anfang an dabei 
und hat die damalige Reaktion 
der Gemeindemitglieder auf die 
Umnutzung erlebt: „Am Anfang 
herrschte große Trauer um den 
Verlust der Kirche.“ Viele äl-
tere Menschen mussten nun 
den weiteren Weg zur Pfarrkir-
che bewältigen. Doch auch die 
jüngeren Gemeindemitglieder 
litten darunter, dass ihnen der 
Ort ihrer Taufe, ihrer Kommu-
nion, ihrer Heirat genommen 
wurde. Im Laufe der Jahre aber 
wandelte sich diese Stimmung 
auf erstaunliche Weise, so Jutta 
Borkens: „Es entstand bei vie-
len das Gefühl, dass sich durch 
die Nutzung der Kirche als Be-
gräbnisort der christliche Le-
benskreis schließen kann – sie 
haben nun die Möglichkeit, an 
dem Ort, mit dem sie so viele Ge-
fühle verbinden, auch die letzte 
Ruhe finden zu können.“Die 1969 in Aachen erbaute Erlöserkirche wird seit 2016 als überkonfessionelle Begräbnisstätte genutzt   Foto: www.columbarium-aachen.de

In Belgien hilft ein 
Masterplan, neue 
Konzepte für alte 
Kirchenbauten zu 
entwickeln 

Mehr als fünf Milliarden Euro 
stellen gemeinnützige Stiftun-
gen pro Jahr in Deutschland 
zur Verfügung. Für Menschen, 
die für soziale Zwecke, Bildungs-
projekte, Kunst und Kultur, Wis-
senschaft und Forschung sowie 
das Gesundheitswesen Geldge-
ber suchen, hat der Bundesver-
band Deutscher Stiftungen den 
13-seitigen Leitfaden „Wie finde 
ich die passende Stiftung für 
mein Projekt?“ herausgegeben. 
Dabei wird auf das Portal www.
stiftungssuche.de verwiesen, 
auf dem sich mehr als 12.500 
Stiftungen vorstellen. Durch 
steigende Zinsen für ihr ange-
legtes Geld können Stiftungen 
mehr Mittel als in den letzten 
Jahren bereitstellen.

„2023 war wegen der hohen 
Zinsen ein gutes Jahr für Stiftun-
gen“, sagt Michael Dittrich, Lei-
ter der Finanzabteilung bei der 
Deutschen Bundesstiftung Um-
welt (DBU). Angesichts der un-
sicheren Weltlage sieht Dittrich 
für künftige Geldanlagen viele 
Risiken und betont gleichzeitig: 
„Stiftungen sind langfristig auf-
gestellt. Wir können Krisen ein-
fach aussitzen und darauf war-
ten, dass die Aktienkurse wieder 
steigen.“ Die DBU gehört mit ei-

nem Eigenkapital von 2,4  Mil-
liarden Euro und einer jährli-
chen Fördersumme von zuletzt 
44 Millionen Euro zu den weni-
gen ganz großen gemeinnützi-
gen Stiftungen.

Verbreiteter sind Stiftungen 
in der Größenordnung der Mi-
chael-Succow-Stiftung, die zu-
letzt 3,1 Millionen Euro vor al-
lem zum Schutz von Mooren 
und Klima ausgegeben hat. Der 
Namensgeber war in den Sieb-
ziger Jahren als Brigadeleiter im 
VEB Meliorationskombinat Bad 
Freienwalde an der Ausweitung 
von landwirtschaftlichen Flä-
chen beteiligt. 1990 wurde Suc-
cow nach der ersten freien Wahl 
stellvertretender DDR-Umwelt-
minister, seit 25 Jahren ist er mit 
seiner Stiftung weltweit beim 
Schutz von Mooren aktiv. Suc-
cow ist jetzt 83 Jahre alt und hat 
2022 seiner Tochter die Leitung 
der Stiftung übertragen. 

„Mein Vater wird zum Jubi-
läum in diesem Jahr die Ziele 
der Stiftung noch einmal for-
mulieren. Daran werden wir 
uns für die Zukunft orientie-
ren“, sagt Kathrin Succow. Die 
Stiftung legt Wert auf Offenheit 
und arbeitet gemäß den Krite-
rien der Initiative Transparente 

Zivilgesellschaft. Dazu gehört, 
dass sie in ihrem Jahresbericht 
über die Herkunft und Verwen-
dung der Stiftungsmittel sowie 
die Namen der Großspender in-
formiert.

Das Stiftungsweingut Verei-
nigte Hospitien aus Trier ver-
öffentlicht dagegen keinen Ge-
schäftsbericht. Seine Gewinne 
fließen unter anderem in die 
Unterhaltung von zwei Alten- 
und Pflegeheimen, ein Wohn- 
und Pflegeheim für Multiple-
Sklerose-Kranke, ein Kinder-
heim und eine geriatrische 
Reha-Einrichtung – so legt es 
die Satzung der Stiftung fest. „Ei-
nen festen Betrag gibt es nicht, 
denn der Gewinn hängt von 
der jeweiligen Weinernte ab“, 
sagt Marc Neumann, für den 
Vertrieb zuständig. Neben dem 
Wein, der auf einer Fläche von 25 
Hektar an Mosel und Saar ange-
baut wird, zählen Immobilien, 
Liegenschaften und Erbpacht-
rechte zu den Ertragssäulen der 
seit mehr als 200 Jahren beste-
henden katholischen Stiftung.

Mehr Transparenz soll es ab 
2026 geben – dann müssen sich 
alle Stiftungen in einem bun-
desweiten Register registrieren 
lassen, eine verantwortliche Per-

son benennen und über ihre 
Ziele und Satzung Auskunft ge-
ben. Eine Pflicht zur Veröffent-
lichung der Kapitalhöhe, der 
Herkunft der Gelder und ihrer 
Verwendung besteht dagegen 
weiterhin nicht.

„Stiftungen sollten ab ei-
ner gewissen Größe zwingend 
Geschäftsberichte veröffentli-
chen“, fordert Christoph Traut-
vetter vom Netzwerk Steuer-
gerechtigkeit. Er unterscheidet 
zwischen gemeinnützige Stif-
tungen und den nicht gemein-
nützigen Familienstiftungen. 
2023 war fast jede zweite neue 
Stiftung eine Familienstiftung, 
die als Steuersparmodell ge-
gründet wurde.

Ein weiterer Kritikpunkt 
ist, dass Stiftungen die Finan-
zierung staatlicher Aufgaben 
übernehmen. So unterstützte 
die Volkswagenstiftung Univer-
sitäten, Hochschulen und For-
schungseinrichtungen 2022 
mit rund 330 Millionen Euro. 
Sie stellt vorrangig Geld für For-
schungsvorhaben mit gesell-
schaftlichen Fragestellungen 
zur Verfügung, wobei die Fest-
legung der Förderschwerpunkte 
auch Inhalte der Forschung be-
einflusst. Joachim Göres

Gemeinnützige Projekte gesucht
Stiftungen stellen jährlich mehr als fünf Milliarden Euro vor allem für soziale Zwecke bereit

stiftung
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Thomas Gebauer,
Initiator der
medico-Stiftung


	taz
	32 vererben
	33 vererben


